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§ 35
(1) Sind Warenvorräte der durch Anordnungen nach 

§ 10 betroffenen Betriebe wahrend der Dauer der 
Schließung des Betriebes dem Verderb oder einer wesent
lichen Wertminderung ausgesetzt, so kann die für die 
Anordnungen nach § 10 zuständige Behörde die für die 
rechtzeitige Verwertung der Vorräte notwendigen Maß
nahmen treffen. Die Durchführung der Maßnahmen ge
schieht auf Rechnung und Gefahr des Betriebsinhabers.

(2) Streitigkeiten über die Notwendigkeit oder die Art 
der Maßnahmen entscheidet, unter Ausschluß des Rechts
weges die Behörde, die nach § 31 über Beschwerden gegen 
die Anordnungen zu entscheiden hat. Hat der Rcichs- 
knmmissar für die Preisbildung die Maßnahmen getroffen, 
so entscheidet er seihst. Diese Entscheidungen sind end- 
giiltig.

K o s t e n  d e s  V e r f a h r e n s  

§ 36
Die Kosten des Ordnungsstrafverfahrens sind dem 

Bestraften aufzuerlegen. Mehrere wegen derselben Zu
widerhandlung Bestrafte haften für die Auslagen als 
Gesamtschuldner; dies gilt nicht für die durch die Voll
streckung entstandenen Auslagen.

§ 37
(1) Die Gebühr für den Erlaß jedes Strafbescheides 

beträgt 5 vom Hundert des Betrages der auferlegten Geld
strafe und des Wertes der sonstigen Maßnahmen, min
destens aber eine und höchstens zehntausend D-Mark. 
P'ür eine erfolglose Beschwerde gegen den Strafbescheid 
wird dieselbe Gebühr erhoben; sie kann jedoch ermäßigt 
werden, wenn die Beschwerde teilweisen Erfolg hatte. 
Der Wert der sonstigen Maßnahmen wird nach freiem 
Ermessen bestimmt.


